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n -1331 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des NatIonalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

A n t rag Prls.: &5 -{)2- 2 0 

der Abgeordneten Dr. Schranz, Dr. Helene Partik-Pable, Dr. Schwimmer 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz über die Leistung einer ein

maligen Zahlung (Jubiläumsgabe) an die Bezieher von Renten 

nach demOpferfürsorgegesetz, BGB1. Nr. 183/1947, aus 

Anlaß des 40. Jahrestages der Befreiung österreichs von 

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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Bundes6e3etz VOll über 

die kistung einer eiIDlaligen Zahlung (Jubilä'lUll s gabe ) 

an die Bezieher von Renten nach de~ Op!er~üraorgege

setz, BGBl. Ur .. 183/1947 t aus Anlaß des 40. Jahree

tages der Befreiung österreichs von der ~ationasozi
alistischen Ge~altherrschRft. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Aus Anlaß des 40. Jahrst~ge8 der Be~=eiung Öster

reichs von der nationalsozi&listischen C~waltherrschaft 

erhalten zugleich ~it der Rente für Mai 1985 alle Be
zieher einer Opferrente gemäß § 11 Abs. 2 oder einer Un
terhaltsrente ge~äß § 11 Abs. 5 lit. ~ oder c des oprer
fürsorgegesetzea, BGBl. Nr. 183/1947. e~e ei~alige 

Zahlung von 1.300 S und alle Bezieher einer Hinterblie

benenrente ge~äß § 11 Abs. 3 oder nur einer Unte~halts-

. rente ge~äß~§ 11 Abs. 5 lit. b so~ie a11~ Bezieher einer 
Beihilfe geIäB § 11 Abs. ? des Op!errürsorgegeaetzee e~e 

einll.alige Za.hlung von 500 s. 

ß 2. Liegt sO"Hohl ein Anspruch auf Op!'errente get:.äß § 11 

Abs. 2 als auch ein Anspruch auf Rinterbliebene~ente ge

.äß § 11 Abs. 3 des Opferfürsorgegesetzes vor, so gebührt 

die höhere Leistung. 

§ 3. Mit der Vollziehung die~e8 Bundesgesetzes ist der 
Bundes~in19ter für soziale Ve~a1tung betraut. 

- - - - - - - -. . .9. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für soziale 

Verwaltung zuzuweisen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Bereits mit Artikel 11 der 23. OFG-Novelle, BGBI. Nr. 

93/1975, wurde aus Anlaß des 30. Jahrestages der Befreiung 

Österreichs von der nationalsozialistischen Gewaltherr

schaft besonders schwer geschädigten Opfern der politi

schen und rassischen Verfolgung im Sinne des Opferfürsorge

gesetzes, BGBI. Nr. 183/1947, und deren Hinterbliebenen eine 

einmalige Zahlung von 1.000 S bzw. 500 S zugesprochen. Es 

handelte sich hiebei durchwegs um Personen, die im Kampfe 

um ein freies, demokratisches Österreich bzw. im Zuge der 

politischen ·oder rassischen Verfolgung eine bleibende Ge

sundheitsschädigung davongetragen haben bzw. mindestens 

ein Jahr, sofern die Haft mit besonders schweren körper

lichen oder seelischen Leiden verbunden war, mindestens 

sechs Monate in Haft waren, oder durch nationalsozialisti

sche Gewaltmaßnahmen ihren Ernährer verloren haben. Einem 

Großteil dieser Personen ist die wirtschaftliche Wieder

eingliederung nach dem Ende der Verfolgungszeit nicht ge

lungen und er ist daher bedürftig. 

Aus Anlaß des 40. Jahrestages der Befreiung Österreichs von 

der nationalsozialistischen Gewal therrsch.aft soll dem ge

nannten Personenkreis (insgesamt 4.359 Personen, Stand 

1.1.1985) neuerlich eine einmalige Zahlung geleistet wer

den. Der Antrag sieht vor, den Opfern als unmittelbar be

troffenen eine einmalige Jubiläumsgabe von 1.300 S und den 

Hinterbliebenen einen einmaligen Betrag von 500 S gemein

sam mit der Rente für Mai 1985 auszuzahlen. 

Der Aufwand für diese Aktion beträgt ca. 4 Millionen 5; 

die budgetäre Bedeckung ist gegeben. 
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